


Die Titel von §9 und §10 im 

Inhaltsverzeichnis müssen laut 

Rekurskommission o!en gelegt werden.













§4.3 muss laut Rekurskommission o!en 

gelegt werden, da Inhalt dieser 

Bestimmung bereits umgesetzt sei.

Passage darf laut Rekurskommission 

eingeschwärzt bleiben, da sie eine 

Materie betre!e, die noch verhandelt 

werden könne.



§4.5 ist laut Rekurskommission 

vollständig o!en zu legen: «O!enheit für 

Verhandlungen besteht nicht. Eine 

Gefährdung für Verhandlungspositionen 

zwischen den Parteien des Vertrags geht 

von einer O!enlegung nicht aus.»





Die eingeschärzten Passagen von §4.7.1 

müssen laut Rekurskommission nicht 

o!en gelegt werden. «Eine O!enlegung 

gefährdet die unbefangene zukünftige 

Entscheidfindung». 

Der eine Satz in §4.7.3 muss o!en 

gelegt werden. Der «Geheimnischarakter 

der eingeschwärzten Stelle ist nicht 

ersichtlich.»





§5.1.4 muss laut Rekurskommission 

nicht o!en gelegt werden. «Das 

Interesse der Rekursgegnerin (und auch 

das private Interesse der UBS 

Foundation) überwiegen hier nämlich das 

O!enlegungsinteresse des Rekurrenten. 

(…) Eine O!enlegung des Inhaltes von 

Art. 5.4.1 würde die Vertragsparteien in 

ihrem künftigen Spielraum einschränken 

und ist gestützt auf §23 Abs. 2 lit. a und 

b. abzulehnen.»



Die eingeschwärzte Passage in §5.3 

muss laut Rekurskommission nicht o!en 

gelegt werden, da sie 

«Verhandlungsspielräume von 

Vertragsparteien und Dritten» betri!t.









§4.3 muss laut Rekurskommission o!en 

gelegt werden, da Inhalt dieser 

Bestimmung bereits umgesetzt sei.

§9 muss laut Rekurskommission, mit 

Ausnahme von 9.2, o!en gelegt werden, 

da nur 9.2 noch o!ene 

Verhandlungsoptionen von Parteien btw. 

Dritter betri!t.

§10 lässt zwar einen 
Verhandlungsspielrum offen, doch ist der 
so klein, dass das Interesse des 
Rekurrenten auf Offenlegung überwiegt.





Die eingeschwärzte Passage in §11.4 

bezieht sich auf eine andere Passage, der 

die Rekurskommission 

Geheimnischarakter zugesteht, weshalb 

sie nicht o!en gelegt werden muss.









Die eingeschwärzten Passagen auf Seite 

24 stehen laut Rekurskommission in 

Zusammenhang mit anderen 

Vertragspassagen, denen die 

Rekurskommission Geheimnischarakter 

zugesteht, und sind mithin nicht o!en 

zu legen.




